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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1972

Norm

StPO §260

StPO §281 Abs1 Z10 A

StPO §288

Rechtssatz

Fassung des Spruchs einer "Maßgabebestätigung" ("Die NB wird verworfen. Im Spruch des erstgerichtlichen Urteils

haben die Worte, es sei aus der Brandlegung des Angeklagten ein erheblicher Schaden für .... entstanden, zu

entfallen").

Entscheidungstexte

13 Os 22/72

Entscheidungstext OGH 16.02.1972 13 Os 22/72

Veröff: RZ 1973/126 S 90

9 Os 103/72

Entscheidungstext OGH 12.12.1972 9 Os 103/72

Ähnlich; Beisatz: Die NB wird verworfen, das angefochtene Urteil jedoch .... im Sinne des § 270 Abs 3 StPO dahin

richtiggestellt, daß der Wert der gesamten Diebsbeute ... den Betrag von fünfundzwanzigtausend Schilling nicht

übersteigt. (T1) Veröff: EvBl 1973/151 S 328
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